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Text 

Leistungen bei Wechsel der Versicherungszuständigkeit 

§ 55a. (1) Tritt im Falle des § 55 Abs. 1 zweiter Satz während der Gewährung von Leistungen aus 
dem Versicherungsfall der Krankheit eine Änderung in der Versicherungszuständigkeit ein, so geht die 
Leistungszuständigkeit auf den versicherungszuständig gewordenen Träger der Krankenversicherung 
über. Hiebei sind die Leistungen vom versicherungszuständig gewordenen Träger der 
Krankenversicherung nach den für ihn geltenden Vorschriften weiter zu gewähren. 

(2) Tritt während der Gewährung (des Ruhens) von Kranken- oder Wochengeld eine Änderung in 
der Versicherungszuständigkeit ein, so bleibt der frühere Versicherungsträger für den betreffenden 
Versicherungsfall weiter leistungszuständig. 

(3) Tritt innerhalb des Zeitraumes zwischen dem Beginn der letzten acht Wochen vor der 
voraussichtlichen Entbindung und der tatsächlichen Entbindung ein Wechsel in der 
Versicherungszuständigkeit zwischen der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter oder der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, soweit diese Träger der Krankenversicherung im 
Sinne des § 473 ASVG ist, und einem anderen Träger der gesetzlichen Krankenversicherung ein, so hat 
ab diesem Zeitpunkt der zuständig gewordene Versicherungsträger die Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der Mutterschaft, mit Ausnahme des Wochengeldes (Abs. 2), zu erbringen. 

(4) Tritt im Falle des – gemäß § 84 anzuwendenden – § 134 Abs. 2 und 3 ASVG während der 
Gewährung von Leistungen aus dem Versicherungsfall der Krankheit eine Änderung in der 
Versicherungszuständigkeit ein, so geht die Leistungszuständigkeit auf den versicherungszuständig 
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gewordenen Träger der Krankenversicherung über. Dies gilt auch, wenn die Versicherungszuständigkeit 
auf den Träger einer nach einem anderen Bundesgesetz geregelten Krankenversicherung übergeht, mit der 
Maßgabe, daß die Leistungen vom versicherungszuständig gewordenen Träger der Krankenversicherung 
nach den für ihn geltenden Vorschriften weiter zu gewähren sind. 
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